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1. Personal zur Durchführung und Überwachung der GSP bzw. GAP 
 

Erklärungen zur Bearbeitung der Formblätter "Personal zur Durchführung der 
GSP/GAP" und "GSP-/GAP-Schulungspläne"  

 
Alle mit der Durchführung und Überwachung der GSP und GAP betrauten Personen 
sind schriftlich zu benennen. Hierzu können die in Form von Stellenbeschreibungen 
beigefügten Formblätter verwendet werden. Um sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter 
die ihnen übertragenen Aufgaben und Verantwortlichkeiten zur Kenntnis genommen 
haben, sollten die Stellenbeschreibungen sowohl von der Geschäftsführung als auch 
von dem jeweiligen Mitarbeiter unterschrieben werden. 

 
 Beispiel: 
 

 
 

Alle mit der Durchführung der GAP beauftragten Fachkräfte sowie die für die 
Durchführung der GSP und GAP verantwortlichen Personen müssen an einer 
Erstschulung und danach im Rhythmus von jeweils maximal 36 Monaten an 
Wiederholungsschulungen erfolgreich teilnehmen. Wird diese Frist überschritten, ist 
eine neue Erstschulung durchzuführen. Diese Schulungen sind von der 
Geschäftsleitung zu planen, wobei folgende Punkte zu beachten sind: 
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• Im "GSP-/GAP-Schulungsplan" ist jeweils personenbezogen festzuhalten, 

wann die nächste GSP- oder GAP-Schulung spätestens stattfinden muss. 
 

• Da in aller Regel die Schulungen nicht exakt zu dem Zeitpunkt durchgeführt 
werden können, für den sie vorgeschrieben sind, sollte vor Ablauf der 
36 Monate geprüft werden, wann eine GSP- bzw. GAP-Schulung im näheren 
Umkreis angeboten wird. Der Termin für die Wiederholungsschulung 
sollte auf keinen Fall nach dem vorgeschriebenen Termin liegen, da bei 
einer Fristüberschreitung von der entsprechenden Person keine GSP 
oder GAP mehr durchgeführt bzw. kein Nachweis mehr unterschrieben 
werden darf. 

 
• Nachdem die geplante Schulungsmaßnahme absolviert wurde, ist dies im 

"GSP-/GAP-Schulungsplan" durch Ankreuzen zu vermerken. Die 
Bescheinigung über die durchgeführte Schulung (offizielle Schulungs-
bescheinigung) ist als Anlage hinter dem "GSP-/GAP-Schulungsplan" 
abzulegen und mindestens 5 Jahre aufzubewahren. 

 
• Der Termin für die nächste vorgeschriebene Schulung des jeweiligen 

Mitarbeiters ist direkt nach der erfolgten Schulung im Schulungsplan des 
entsprechenden Jahres zu planen. 

 
  Beispiel: 
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2. Erfassung der festgestellten Mängel und der Prüfergebnisse 
 

Erläuterung zur Bearbeitung der "GSP-/GAP-Prüfnachweisblätter" 
 

Alle durchgeführten GSP und GAP müssen fortlaufend erfasst und ausgewertet 
werden. Die Erfassung der GSP und GAP erfolgt auf dem Nachweis nach Anlage 
XVII Nr. 2.4. Nähere Informationen zur Beschaffung der Formblätter dieses 
Nachweises erhalten anerkannte Werkstätten bei ihrer Kfz-Innung. Eine Durchschrift 
jedes bei der Durchführung der GSP oder GAP erstellten Nachweises wird zur 
Erfassung an die von der Geschäftsleitung beauftragte Person weitergeleitet. Diese 
erstellt die betriebliche Mängelstatistik. 
 
Beispiel: 
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Auch dann, wenn bei der Durchführung einer GSP/GAP Mängel festgestellt 
wurden, ist der Nachweis über diese GSP/GAP zur Erfassung an die 
beauftragte Person weiterzuleiten. Wichtig ist, dass die GSP-/GAP-Statistik 
nicht durch reparierte und nicht erfasste Mängel verfälscht wird. Festgestellte 
Mängel werden auf dem Nachweis auch dann dokumentiert, wenn das 
Gesamtergebnis "NICHT BESTANDEN" ist, oder wenn festgestellte Mängel 
direkt behoben wurden.  

 
Die von der Geschäftsleitung beauftragte Person überträgt die Daten aus den 
Nachweisen in die "GSP-/GAP-Prüfnachweisblätter". Die einzelnen "GSP-/GAP-
Prüfnachweisblätter" werden für jeden Monat mit "1" beginnend fortlaufend 
durchnummeriert. Wenn das erste Prüfnachweisblatt komplett ist, werden in der Zeile 
"Summe" alle festgestellten Mängel der einzelnen Spalten addiert.  
 
Gleiches gilt auch für alle weiteren Prüfnachweisblätter, die in dem laufenden Monat 
erstellt werden. Am Ende des Monats werden aus dem letzten Prüfnachweisblatt des 
laufenden Monats alle erfassten Mängel zusammengezählt. Die Anzahl der 
vergebenen Nachweis-Siegel ist gleich der Anzahl der durchgeführten GSP und 
GAP. Pro ausgefülltem Prüfnachweisblatt werden in der Regel also 15 Nachweis-
Siegel vergeben. 
 
Beispiel: 
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3. Verwaltung der Nachweis-Siegel 
 

Erläuterungen zur Bearbeitung der "Bestandsnachweise Nachweis-Siegel" 
 
Die Beschaffung und Zuteilung der Nachweis-Siegel ist von der anerkannten 
GSP-/GAP-Werkstatt lückenlos zu dokumentieren. Die von der Geschäftsleitung 
beauftragte Person trägt bei der Beschaffung die Anzahl der Nachweis-Siegel in den 
"Bestandsnachweis Nachweis-Siegel" ein. Die anerkennende Stelle (Kfz-Innung) 
bestätigt die Anzahl der beschafften bzw. ausgegebenen Nachweis-Siegel durch 
einen Vermerk im Bestandsnachweis (z.B. Unterschrift oder Innungsstempel). 
 
Zu Beginn eines jeden Monats übernimmt die von der Geschäftsleitung 
beauftragte Person die Anzahl der im vergangenen Monat zugeteilten 
Nachweis-Siegel aus den "GSP-/GAP-Prüfnachweisblättern" in den 
Bestandsnachweis. Sollten Nachweis-Siegel z.B. beschädigt worden sein, ist 
dies unter "Bemerkungen" aufzuführen. 
 
Die Bestandsnachweise Nachweis-Siegel sind mindestens für einen Zeitraum von 
3 Jahren aufzubewahren.  
 
Beispiel: 
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4. Prüfgeräte/Ausrüstung 
 

Erläuterung zur Bearbeitung der "GSP-/GAP-Prüfmittellisten/Prüfpläne" 
 
Obwohl Lecksuchgeräte für die Anerkennung als GSP-/GAP-Werkstatt nicht 
vorgeschrieben sind, sind insbesondere diese Geräte und ggf. weitere bei der GSP 
und GAP verwendeten Prüfgeräte (wie z.B. Manometer) in den vom Gesetzgeber 
bzw. Gerätehersteller vorgegebenen Fristen zu eichen bzw. zu warten. Die 
Geschäftsleitung ist dafür verantwortlich, dass diese Eichungen bzw. Wartungen 
termingerecht durchgeführt werden. Sie stellt sicher, dass alle Prüf- und Messgeräte 
jederzeit funktionstüchtig sind und in den vorgegebenen Fristen überprüft bzw. 
gewartet werden. Für Geräte, bei denen es keine vorgeschriebenen 
Untersuchungsfristen gibt, sollten innerbetriebliche Fristen festgelegt werden, zu 
denen diese Geräte zumindest einer Sicht- oder Funktionsprüfung unterzogen 
werden. Die Geschäftsleitung legt jeweils fest, bis wann einzelne Prüfungen 
spätestens durchgeführt werden müssen und bestätigt die Durchführung der Prüfung 
durch Abzeichnen in der Prüfmittelliste.  
 
In den Listen können auch Prüftermine für solche Geräte verwaltet werden, die bei 
der eigentlichen GSP-/GAP-Durchführung nicht verwendet werden (z.B. 
Hebebühnen). Die Verwaltung dieser Termine kann für innerbetriebliche Zwecke 
genutzt werden. Selbstverständlich ist es möglich, dass Betriebe, die bereits zur 
Durchführung der AU oder SP anerkannt sind, nur eine Prüfmittelliste für alle 
Bereiche führen.  

 
Beispiel: 
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5. Interne GSP-/GAP-Revision  
 

Erläuterung zur Bearbeitung der "Prüflisten zur internen GSP-/GAP-Revision" 
 
Durch die interne GSP-/GAP-Revision soll sichergestellt werden, dass alle 
Maßnahmen zur Sicherung der Qualität bei der GSP-/GAP-Durchführung 
eingehalten werden. 
 
Die Geschäftsleitung stellt sicher, dass in einem Rhythmus von längstens 
12 Monaten interne GSP-/GAP-Revisionen durchgeführt werden. Hierbei 
werden alle in der "Prüfliste zur internen GSP-/GAP-Revision" aufgeführten 
Punkte überprüft. Werden Abweichungen festgestellt, so sind diese in der 
Prüfliste zu vermerken. Die Maßnahmen zur Beseitigung von Abweichungen 
sollten direkt beschrieben werden und gegebenenfalls ist ein Termin für eine 
außerordentliche Nachprüfung/interne GSP-/GAP-Revision festzulegen. 
 
Die jährlich zu bearbeitenden Prüflisten zur internen GSP-/GAP-Revision sind bis zur 
folgenden internen GSP-/GAP-Revision, aber mindestens bis zur nächsten 
Überprüfung durch die anerkennende Stelle aufzubewahren.  
 
Beispiel: 

 

 
 
 


